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(UVgO- Aufforderung zur Abgabe eines Angebots)

Vergabestelle Datum der Versendung 01.04.2026
Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) 
Kaiserwörthdamm 3,3a Vergabeart II Datum setzen 1 

67065 Ludwigshafen 
Deutschland 
Tel. 0621/504-3328 Fax 

� Öffentliche Ausschreibung 

□ Beschränkte Ausschreibung

□ Beschränkte Ausschreibung mit
Teilnahmewettbewerb

□ Verhandlungsvergabe

□ Internationale NATO-Ausschreibung

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots 

(Vergabeverfahren gemäß UVgO) 

Bezeichnung der Leistung: 
Maßnahmennummer Maßnahme

Ablauf der Angebotsfrist 
Datum Uhrzeit 
05.05.2026 10:00 

Bindefrist endet am 15.06.2026 

Ein-/Ausbauten in vorhandene Dienstfahrzeuge • Spezialausbauten für Verkehrsüberwachung Stadt Ludwigshafen 

Vergabenummer

2026/114 

Leistung

Lieferleistung 

Anlagen 

A) 

� 

die beim Bieter verbleiben und im Vergabeverfahren zu beachten sind: 

632 Bewerbungsbedingungen (Ausgabe 2017) 
� Zuschlagskriterien/Bewertungsmatrix 
� Merkblatt zur Tariftreueerklärung 
181 Information Datenschutz 

X     Bewertungsmatrix 
□ 

die beim Bieter verbleiben und Vertragsbestandteil werden: 

Teile der Leistungsbeschreibung: Beschreibung, Pläne, sonstige Anlagen 
634 Besondere Vertragsbedingungen 
635 Zusätzliche Vertragsbedingungen (Ausgabe 2017) 
241 Abfall 
244 Datenverarbeitung 

B) 

� 
� 
� 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

24 7 Aufträge mit besonderen Anforderungen aufgrund Geheimschutz oder Sabotageschutz 

□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
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-Aufsichts-und Dienstleistungsdirektion, Willy-Brandt-Platz 3   54290 Trier 
-Vergabeprüfstelle Rheinland-Pfalz beim Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und
Weinbau, -Vergabeprüfstelle-, Stiftsstr.9, 55116 Mainz
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(Angebotsschreiben Liefer-/Dienstleistungen)
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Name und Anschrift des Bieters
(Firmenname lt. Handelsregister)

Ort:

Datum:

Tel.:

Fax:

e-mail:

USt.-ID-Nr.:

HR-Nr.:
(Name und Anschrift der Vergabestelle) Registergericht

BImA-Nummer

Angebotsschreiben

Bezeichnung der Leistung:

Maßnahmennummer Maßnahme

Vergabenummer Leistung

Anlagen1, die Vertragsbestandteil werden
Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm (Kurz- oder Langfassung) mit den Preisen so-
wie den geforderten Angaben und Erklärungen

234 Bieter-/Arbeitsgemeinschaft

235 Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen

248 Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten

Nebenangebot(e)

Anlagen1, die der Angebotserläuterung dienen, ohne Vertragsbestandteil zu werden

124 LD Eigenerklärung zur Eignung

Einheitliche Europäische Eigenerklärung

1 vom Bieter anzukreuzen und beizufügen

Bitte ausgefüllt mit dem Angebot zurückschicken!Bitte ausgefüllt mit dem Angebot zurückschicken!



Bitte hier unterschreibenBitte hier unterschreibenBitte hier unterschreiben



Bitte ausgefüllt mit dem Angebot zurückschicken!Bitte ausgefüllt mit dem Angebot zurückschicken!



Bitte hier unterschreibenBitte hier unterschreibenBitte hier unterschreiben
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Mustererklärung 3

nach § 4 Abs. 2 des rheinland-pfälzischen Landesgesetzes zur Ge-
währleistung von Tariftreue und Mindestentgelt bei öffentlichen Auf-
tragsvergaben (Landestariftreuegesetz – LTTG), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 26. November 2019 (GVBl. S. 334)

Auftragsnummer:

Vergabestelle:

Leistung:

Der Bieter/Bewerber hat alle Bestimmungen des rheinland-pfälzischen Landesgeset-

zes zur Gewährleistung von Tariftreue und Mindestentgelt bei öffentlichen Auftrags-

vergaben (Landestariftreuegesetz – LTTG) in seiner jeweils geltenden Fassung zur

Kenntnis genommen.

Der Bieter/Bewerber erklärt hierzu folgendes:

Ich/Wir verpflichte/n mich/uns,

meinen/unseren Beschäftigten, die nicht dem AEntG unterfallen oder auf die der

Tarifvertrag nach dem AEntG keine Anwendung findet, bei der Ausführung der

Leistung gemäß § 4 Abs. 2 LTTG mindestens den jeweils geltenden Mindestlohn

nach dem Mindestlohngesetz und der gemäß § 1 Abs. 2 Satz 2 MiLoG erlassenen

Rechtsverordnung (ab 1.1.2019: 9,19 €; ab 1.1.2020: 9,35 €; ab 1.1.2021: 9,50 €;

ab 1.7.2021: 9,60 €; ab 1.1.2022: 9,82 €; ab 1.7.2022: 10,45 €; ab

1.10.2022:12,00; ab 1.1.2024: 12,41 €; ab 1.1.2025: 12,82 €; ab 1.1.2026: 13,90 €;

ab 1.1.2027: 14,60 € brutto je Zeitstunde) zu zahlen.

Dies gilt nicht für eine Leistungserbringung durch Auszubildende und nicht, wenn

ein Bieter/Bewerber mit Sitz in einem anderen EU-Mitgliedsstaat beabsichtigt, ei-

nen öffentlichen Auftrag ausschließlich durch die Inanspruchnahme dort beschäf-

tigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern auszuführen;

Bitte ausgefüllt mit dem Angebot zurückschicken!Bitte ausgefüllt mit dem Angebot zurückschicken!
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Nachunternehmen sorgfältig auszuwählen und insbesondere deren Angebote da-

raufhin zu überprüfen, ob sie auf der Basis des zu zahlenden Mindestentgelts kal-

kuliert sein können;

im Falle der Auftragsausführung durch Nachunternehmer, deren Nachunterneh-

men, Beschäftigte eines Verleihers sowie Beschäftigte des Verleihers des beauf-

tragten Nachunternehmens die Verpflichtungen nach § 4 LTTG sicherzustellen und 

dem öffentlichen Auftraggeber Mindestentgelt- und Tariftreuerklärungen sämtlicher 

Nachunternehmer und Verleiher vorzulegen. 

Dies gilt nicht, falls ein Bieter/Bewerber beabsichtigt, einen öffentlichen Auftrag 

ausschließlich durch die Inanspruchnahme von Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-

mern auszuführen, die bei einem Nachunternehmen mit Sitz in einem anderen EU-

Mitgliedstaat beschäftigt sind;

vollständige und prüffähige Unterlagen über die eingesetzten Beschäftigten bereit-

zuhalten, diese dem Auftraggeber auf dessen Verlangen hin vorzulegen und die 

Beschäftigten auf die Möglichkeit von Kontrollen durch den Auftraggeber hinzuwei-

sen. 

Datum, Firma, Name Erklärender im Sinne des § 126 b BGB  

Bitte hier unterschreibenBitte hier unterschreiben



2026-114
Ein-/Ausbauten in Dienstkraftfahrzeuge,
Spezialausbau für Verkehrsüberwachung

Bitte ausgefüllt mit dem Angebot zurückschicken!Bitte ausgefüllt mit dem Angebot zurückschicken!

Bitte hier unterschreibenBitte hier unterschreiben
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Merkblatt 

für die Abgabe einer Tariftreueerklärung und/oder 
Mindestentgelterklärung nach dem rheinland-pfälzischen 
Landesgesetz zur Gewährleistung von Tariftreue und 
Mindestentgelt bei öffentlichen Auftragsvergaben 
(Landestariftreuegesetz – LTTG) vom 1. Dezember 2010 (GVBl. S. 
426), zuletzt geändert durch das Landes- gesetz zur Änderung 
haushalts- und vergaberechtlicher Vorschriften vom 
26. November 2019 (GVBl. S. 334) 

Das Landestariftreuegesetz verpflichtet öffentliche Auftraggeber öffentliche Aufträge ab 
einem geschätzten Netto-Auftragswert von 20.000 Euro nur an solche Unternehmen zu 
vergeben, die bei Angebotsabgabe eine Tariftreueerklärung bzw. eine Min- 
destentgelterklärung vorlegen. 

Das Merkblatt soll die betroffenen Unternehmen bei der Abgabe der notwendigen 
Erklärungen unterstützen. Bitte beachten Sie jedoch, dass dieses Merkblatt sowie die 
bereitgestellten Mustererklärungen lediglich Arbeitshilfen darstellen, für die keine Haftung 
übernommen wird. 

1. Gelten die Regelungen zur Tariftreue und zum Mindestentgelt für jeden 
öffentlichen Auftrag? 

Nein. § 2 LTTG beschränkt den Anwendungsbereich auf öffentliche Aufträge ab einem 

geschätzten Netto-Auftragswert von 20.000 Euro. Bei der Schätzung des Auftragswer- 

tes gilt § 3 Abs. 1 Vergabeverordnung (VgV). Danach ist von der geschätzten Ge- 

samtvergütung für die vorgesehene Leistung einschließlich etwaiger Prämien oder 

Zahlungen an Bewerber oder Bieter auszugehen. Dabei sind alle Optionen oder 

etwaige Vertragsverlängerungen zu berücksichtigen. 
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Wenn danach das LTTG grundsätzlich anwendbar ist, kann der öffentliche Auftragge-

ber beim Einsatz von Nachunternehmern oder Beschäftigten eines Verleihers durch 

den Auftragnehmer oder Nachunternehmer auf die Vorlage von Tariftreue- bzw. Min- 

destentgelterklärungen verzichten, wenn das Auftragsvolumen eines Nachunterneh- 

mers oder Verleihers weniger als 10.000 Euro beträgt. Dieser Verzicht tritt jedoch 

nicht kraft Gesetzes ein, sondern bedarf einer gesonderten Erklärung des öffentlichen 

Auftraggebers. 

2. Welche Erklärung muss ich/müssen wir als Bieter/Bewerber abgeben? 

2.1  Tariftreueerklärung 
Es ist vorrangig zu prüfen, ob nach § 4 Abs. 1 oder 3 LTTG eine Tariftreueerklärung 
abzugeben ist. 

a) Tariftreueerklärung nach § 4 Abs. 1 LTTG 

Eine Pflicht zur Abgabe einer Tariftreuerklärung besteht nach § 4 Abs. 1 LTTG für 

solche Unternehmen, die sich um öffentliche Aufträge bewerben, die vom 

Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG) erfasst werden. Diese Unternehmen müssen 

sich bei Angebotsabgabe verpflichten, ihren Beschäftigten bei der Ausführung der 

Leistung ein Entgelt zu zahlen, das in Höhe und Modalitäten mindestens den Vorgaben 

desjenigen Tarifvertrages entspricht, an den das Unternehmen aufgrund des 

Arbeitnehmer-Entsendegesetzes gebunden ist. 

Eine Bindung durch das Arbeitnehmer-Entsendegesetz besteht, wenn der Tarifvertrag 

als Tarifvertrag nach § 4 Abs. 1 Nummer 1 AEntG für allgemeinverbindlich erklärt ist 

oder eine Rechtsverordnung nach § 7 oder § 7a AEntG vorliegt. 

Gemäß § 4 Abs. 1 AEntG können Tarifverträge in folgenden Branchen zwingend Anwendung 

finden: 

 des Bauhauptgewerbes oder des Baunebengewerbes im Sinne der Baube- 

triebe-Verordnung vom 28. Oktober 1980 (BGBl. I S. 2033), zuletzt geändert 

durch die Verordnung vom 26. April 2006 (BGBl. I S. 1085), in der jeweils gel- 

tenden Fassung einschließlich der Erbringung von Montageleistungen auf Bau- 

stellen außerhalb des Betriebssitzes, 

 der Gebäudereinigung, 
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 für Briefdienstleistungen, 

 für Sicherheitsdienstleistungen, 

 für Bergbauspezialarbeiten auf Steinkohlebergwerken, 

 für Wäschereidienstleistungen im Objektkundengeschäft, 

 der Abfallwirtschaft einschließlich Straßenreinigung und Winterdienst, 

 für Aus- und Weiterbildungsdienstleistungen nach dem Zweiten oder Dritten 

Buch Sozialgesetzbuch, 

 für Schlachten und Fleischverarbeitung. 

Voraussetzung dafür, dass ein solcher Tarifvertrag Anwendung findet, ist jedoch, dass der 
Betrieb überwiegend in einer dieser Branchen tätig ist. Dies muss im Einzelfall anhand der 
tatsächlichen Verhältnisse vom Auftragnehmer geprüft werden. 

Für alle anderen als die in § 4 Abs. 1 AEntG genannten Branchen können Tarifverträge nach 
§ 4 Abs. 2 AEntG zwingend Anwendung finden. Auch hier muss eine Einzelfallprüfung durch 
den Bieter/Bewerber erfolgen. 

Ein Muster zur Abgabe der Tariftreuerklärung ist auf den Internetseiten der Servicestelle beim 
Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung als „Mustererklärung 1“ abzurufen. 

Eine Aufstellung der tariflichen Mindestlöhne im Sinne des AEntG wird durch das 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) herausgegeben und stichtagsbezogen 
aktualisiert. Die Übersicht ist über die Internetseite der Servicestelle LTTG unter 
https://lsjv.rlp.de/themen/arbeit/landestariftreue-nach-dem-lttg/gesetze-und-
verordnungen#c75737 über den Link „Mindestlöhne nach dem Arbeitnehmer-
Entsendegesetz“ abrufbar. 

Bei der Verwendung der vorgenannten Übersicht ist indes Folgendes zu beachten: 

 Da die Allgemeinverbindlichkeit zum Teil mit Rückwirkung ausgesprochen wird, 

wird der Beginn der Allgemeinverbindlichkeit manchmal erst nachträglich 

bekannt. Es kann deshalb vorkommen, dass ein Tarifvertrag im Verzeichnis 

noch nicht aufgeführt ist, obwohl später die Allgemeinverbindlichkeit zu einem 

früheren Zeitpunkt ausgesprochen wird. Ebenso kann der Fall eintreten, dass 

ein 
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Tarifvertrag noch als gültig und allgemeinverbindlich aufgeführt ist, obwohl die 

Allgemeinverbindlichkeit bereits zu einem früheren Zeitpunkt beendet war. 

 Allgemeinverbindlicherklärungen aufgrund des Arbeitnehmer-

Entsendegesetzes ergehen zum Teil mit Einschränkungen oder Ausnahmen 

vom Geltungsbereich bzw. vom Tarifvertragsinhalt. Führt eine solche 

Ausnahme dazu, dass im konkreten Fall der öffentliche Auftrag nicht vom 

Arbeitnehmer-Entsendegesetz erfasst wird, ist keine Tariftreue-, sondern eine 

Mindestentgelterklärung abzugeben. 

 Die vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales stichtagsweise erstellte 

Übersicht stellt lediglich eine Arbeitshilfe dar, so dass eine Haftung für die in-

haltliche Richtigkeit nicht übernommen werden kann. Dem Bieter obliegt 

daher weiterhin die jeweils eigenverantwortliche Prüfung, ob ein 

tariflicher Mindestlohn im Sinne des AEntG für das Unternehmen gilt. 

Es empfiehlt sich deshalb im Einzelfall Auskunft unter Bezeichnung des in Betracht 

kommenden Tarifvertrages und Zeitraumes beim Bundesministerium für Arbeit und 

Soziales; Referat IIIa8 in 53107 Bonn einzuholen. 

Wichtig: Wird im Rahmen eines öffentlichen Auftrages nur ein Teil der eingesetzten 

Arbeitnehmer bei der Ausführung der Leistung vom AEntG in der jeweils geltenden 

Fassung erfasst, gilt Folgendes: 

Der Bieter/Bewerber hat zu prüfen, ob hinsichtlich der restlichen, von der Tariftreueerklärung 

nicht erfassten Arbeitnehmer, zusätzlich auch eine Mindestentgelterklärung abzugeben ist. 

Keine Verpflichtung besteht vor allem in folgenden Fällen: 

 bei der Leistungserbringung durch Auszubildende, 

 wenn ein Bieter/Bewerber mit Sitz in einem anderen EU-Mitgliedsstaat beab- 

sichtigt, einen öffentlichen Auftrag ausschließlich durch die Inanspruchnahme 

dort beschäftigter Arbeitnehmern auszuführen; 

 falls ein Bieter/Bewerber beabsichtigt, einen öffentlichen Auftrag ausschließlich 

durch die Inanspruchnahme von Arbeitnehmern auszuführen, die bei einem 

Nachunternehmen mit Sitz in einem anderen EU-Mitgliedstaat beschäftigt sind. 
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Die „Mustererklärung 1“ sieht auch ein Feld für die zusätzliche 

Mindestentgelterklärung vor. 

b) Tariftreuerklärung nach § 4 Abs. 3 LTTG 

Nach § 4 Abs. 3 LTTG müssen sich Unternehmen, die sich um öffentliche Aufträge 

über Dienstleistungen im Bereich des öffentlichen Personenverkehrs auf Straße und 

Schiene bewerben, zur Tariftreue verpflichten. 

Die Tariftreue bei öffentlichen Aufträgen über Dienstleistungen im Bereich des öffentli-

chen Personenverkehrs auf Straße und Schiene bezieht sich auf einschlägige und 

repräsentative, mit einer tariffähigen Gewerkschaft vereinbarte Tarifverträge. Diese 

werden vom öffentlichen Auftraggeber in der Bekanntmachung und den 

Vergabeunterlagen des öffentlichen Auftrages benannt. Die Liste wird vom Ministerium 

für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie als Verwaltungsvorschrift im 

Ministerialblatt der Landesregierung von Rheinland-Pfalz veröffentlicht und von der 

Servicestelle im Inter- net zur Verfügung gestellt. 

Beim Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung ist eine Servicestelle 

eingerichtet, die über das Landestarifreuegesetz informiert und die Entgeltregelungen 

aus den einschlägigen und repräsentativen Tarifverträgen unentgeltlich zur Verfügung 

stellt. 

Auf der Internetseite der Servicestelle können weitere Informationen entnommen wer- 

den: https://lsjv.rlp.de/themen/arbeit/landestariftreue-nach-dem-lttg  

Ein Muster zur Abgabe der Tariftreuerklärung ist auf den Internetseiten der 

Servicestelle beim Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung als 

„Mustererklärung 2“ abzurufen. 

2.2  Pflicht zur Abgabe einer Mindestentgelterklärung: 
Wenn und soweit nach dem unter 2.1 Gesagten keine Tariftreue gefordert werden kann, 
müssen sich Unternehmen nach Maßgabe des § 4 Abs. 2 LTTG verpflichten, eine 
Mindestentgelterklärung abzugeben. 

Mindestentgelterklärung nach § 4 Abs. 2 LTTG (ab 01.01.2019) 
Da die Höhe des nach dem Mindestlohngesetz (MiLoG) vom 11. August 2014 (BGBl. I S. 
1348) in der jeweils geltenden Fassung und der gemäß § 1 Abs. 2 Satz 2 MiLoG erlassenen 
Rechtsverordnung zu zahlenden Mindestlohns seit 01.01.2019 den Betrag von 8,90 € gemäß 
§ 3 Abs. 2 LTTG übersteigt (Mindestlohn ab 01.01.2019: 9,19 €; ab 
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01.01.2020: 9,35 €; ab 01.01.2021: 9,50 €; ab 01.07.2021: 9,60 €; ab 01.01.2022: 
9,82 €; ab 01.07.2022: 10,45 €; ab 01.10.2022: 12,00 €; ab 01.01.2024:12,41 €; ab 
01.01.2025: 12,82 €; ab 01.01.2026: 13,90 €; ab 01.01.2027: 14,60 € brutto 

je Zeitstunde), muss sich der Bieter/Bewerber, bei Leistungen, die vom Mindestlohn- gesetz 
in der jeweils geltenden Fassung erfasst werden, bei Angebotsabgabe ver- pflichten, seinen 
Beschäftigten, die nicht dem AEntG unterfallen oder auf die der Tarif- vertrag nach dem 
AEntG keine Anwendung findet, bei der Ausführung der Leistung ein Entgelt zu zahlen, das 
mindestens den jeweils geltenden Vorgaben des Mindest- lohngesetzes und der gemäß § 1 
Abs. 2 Satz 2 MiLoG erlassenen Rechtsverordnung entspricht und Änderungen während der 
Ausführungslaufzeit gegenüber den Beschäf- tigten nachzuvollziehen. 

Keine Verpflichtung besteht in folgenden Fällen: 

 bei der Leistungserbringung durch Auszubildende, 

 wenn ein Bieter/Bewerber mit Sitz in einem anderen EU-Mitgliedsstaat beab- 

sichtigt, einen öffentlichen Auftrag ausschließlich durch die Inanspruchnahme 

dort beschäftigter Arbeitnehmern auszuführen; 

 falls ein Bieter/Bewerber beabsichtigt, einen öffentlichen Auftrag ausschließlich 

durch die Inanspruchnahme von Arbeitnehmern auszuführen, die bei einem 

Nachunternehmen mit Sitz in einem anderen EU-Mitgliedstaat beschäftigt sind. 

Ein Muster zur Abgabe der Mindestentgelterklärung nach § 4 Abs. 2 LTTG ist auf den 
Internetseiten der Servicestelle beim Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung als 
„Mustererklärung 3“ abzurufen. 

3. Gelten die Regelungen zur Tariftreue und zum Mindestentgelt auch für 
Nachunternehmer bzw. für eingesetzte Leiharbeitnehmer? 

§ 5 Abs. 2 LTTG verpflichtet die Bieter/Bewerber, Mindestentgelt- und Tariftreueerklä- rungen 
auch für Nachunternehmer, deren Nachunternehmen und Beschäftigte eines Verleihers 
vorzulegen und die Erfüllung der sich hieraus ergebenden Verpflichtungen sicherzustellen. 
Insbesondere ist/sind Bieter/Bewerber verpflichtet, die Kalkulationen der Nachunternehmer 
daraufhin zu überprüfen, ob sie auf der Basis der anzuwendenden Tarife bzw. des 
Mindestentgeltes kalkuliert sein können. 

Die Abgabe einer Mindestentgelterklärung kann allerdings nicht gefordert werden, falls ein 
Bieter/Bewerber beabsichtigt, einen öffentlichen Auftrag ausschließlich durch die 
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Inanspruchnahme von Arbeitnehmern auszuführen, die bei einem Nachunternehmen 

mit Sitz in einem anderen EU-Mitgliedstaat beschäftigt sind. 

4. Was geschieht, wenn keine Tariftreueerklärung bzw. 
Mindestentgelterklärung abgegeben wird? 

§ 4 Abs. 6 LTTG ordnet an, dass dann, wenn die Tariftreueerklärung bei Angebotsab- 

gabe fehlt und sie auch nach Aufforderung nicht vorgelegt wird, das Angebot von der 

Wertung auszuschließen ist. 

§ 4 Abs. 2 i. V. m. § 3 Satz 3 LTTG ordnet an, dass dann, wenn die Mindestentgelter- 

klärung bei Angebotsabgabe fehlt und sie auch nach Aufforderung nicht vorgelegt 

wird, das Angebot von der Wertung auszuschließen ist. 

Herausgeber: 
Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung – Servicestelle LTTG – 
Postfach 54229 Trier 
Telefon 0651 1447-210 
Telefax 0651 1447-14210 
servicestelle-LTTG@lsjv.rlp.de 
www.lsjv.rlp.de 
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Information Datenschutz 
Informationen zur Erhebung von personenbezogenen Daten nach Artikel 13 und 14 der Verordnung 

(EU) 2016/679 vom 27. April 2016 – Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 
 
 

Der Schutz Ihrer Personen bezogenen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Wir verarbeiten Ihre 
Daten  daher  ausschließlich  auf  Grundlage  der  gesetzlichen  Bestimmungen.  Mit  den  folgenden  
Informationen möchten wir Ihnen einen Überblick über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten durch uns und Ihre Rechte aus dem Datenschutzrecht geben. 

 

1. Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen können Sie sich wenden? 

Verantwortlicher:   

Bereich 4-11 Zentrale Vergabestelle und Baukoordinierung  

Frau Boder-Schneider 

Stadtverwaltung Ludwigshafen am Rhein 

Postfach 21 12 25 

67012 Ludwigshafen am Rhein 

Tel.: 0621 504-2060 

E-Mail: ZentraleVergabestelle@ludwigshafen.de                     

 

Sie erreichen unsere(n) Datenschutzbeauftragte(n) unter:  

Datenschutzbeauftragte/r 

Stabsstelle Datenschutz 

Stadtverwaltung Ludwigshafen am Rhein 

Postfach 21 12 25 

67012 Ludwigshafen am Rhein 

Tel.: 0621 504-2111 (Datenschutzbeauftragte/r)  

Tel.: 0621 504-5137 (Sachbearbeitung) 

E-Mail: datenschutz@ludwigshafen.de 

   

2. Welche Quellen und Daten nutzen wir? 

Wir  verarbeiten  personenbezogene  Daten,  die  wir  im  Rahmen  unserer  Geschäftsbeziehung  von  
Ihnen erhalten. Zudem verarbeiten wir – soweit für die Erbringung unserer Dienstleistung erforderlich 
– personenbezogene  Daten,  die  wir  aus  öffentlich  zugänglichen  Quellen  (Handels- und 
Vereinsregister,  Gewerbezentralregister  bzw.  Wettbewerbsregister,  Presse,  Internet)  
zulässigerweise gewinnen oder die uns von anderen Behörden des Bundes und der Länder oder 
von  sonstigen  Dritten  (z.B.  Auskunfteien)  berechtigt  übermittelt  werden.  Relevante  
personenbezogene  Daten  sind  Personalien  (Name,  Adresse  und  andere  Kontaktdaten  wie  
Telefonnummer  und  E-Mail-Adresse  und  IP).  Wir  speichern  Personen  bezogene  Daten  z.B.  im  



                                               

                                                                                                            Seite 2 

Zusammenhang mit Bedarfserhebungen, Beschaffungsaufträgen, Angeboten, Ihren Fragen welche 
Sie  z.B.  über  Webformulare  oder  per  E-Mail  an  uns  senden,  Daten  aus  der  Erfüllung  unserer  
vertraglichen Verpflichtungen (z.B. Zahlungsverkehr), Dokumentationsdaten (z.B. über Fragen und 
Antworten zu unseren Vergabeverfahren). 
 

3. Wofür  verarbeiten  wir  Ihre  Daten  und  aufgrund  welchen  Gesetzes  (Zweck  der  
Verarbeitung)? 

Wir  verarbeiten  Ihre  personenbezogenen  Daten  im  Rahmen  des  Vergabeverfahrens  auf  der  
Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. a, b, c und e, Abs. 3 DSGVO und des dem Bundesdatenschutzgesetz 
(BDSG), sowie dem Landesdatenschutzgesetz Rheinland-Pfalz (LDSG) wie folgt: 

a) Zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten  

Die Verarbeitung von Daten erfolgt zur Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen der fiskalischen 
Bedarfsdeckung  für  Behörden  und  andere  staatliche  Organisationen.  Die  Zwecke  der  
Datenverarbeitung richten sich in erster Linie nach den konkreten Produkten (z.B. Bedarfserhebung, 
Abfragen  und  Analysen  unter  Behördenkunden  künftig  auch  u.  U.  mittels  des  
Bedarfserhebungstools;  Durchführung  von  Vergabeverfahren  zur  Durchführung  von  
vorvertraglichen und vertraglichen Maßnahmen, und der Abwicklung von Rahmenvereinbarungen 
im Rahmen des E-Procurements).  Die  weiteren Einzelheiten zu den Datenverarbeitungszwecken 
können Sie den maßgeblichen Geschäfts- und Nutzungsbedingungen entnehmen. 

b) Wahrung berechtigter Interessen  

Soweit erforderlich verarbeiten wir Ihre Daten über die eigentliche Erfüllung des Vertrages hinaus 
zur  Erfüllung  rechtlicher  Pflichten  oder  zur  Wahrnehmung  im  öffentlichen  Interesse  liegender  
Aufgaben, insbesondere zur:  

- Prüfung  und  Optimierung  von  Verfahren  zur  Bedarfsanalyse  zwecks  direkter  
 Kundenansprache, 
- Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Verteidigung bei rechtlichen Streitigkeiten, 
- Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs, 
- Verhinderung und Aufklärung von Straftaten, 
- Videoüberwachungen zur Wahrung des Hausrechts, für Zutrittskontrollen, 
- Geschäftssteuerung und Weiterentwicklung von Dienstleistungen und Produkten. 

c) Aufgrund Ihrer Einwilligung  

Die Zusendung unseres Newsletters über Neuerungen bei der e-Vergabe oder Informationen über 
zukünftige Vergaben in von Ihnen ausgesuchten Produktbereichen beruht auf Ihrer Einwilligung. 

d) Aufgrund gesetzlicher Vorgaben  

Zudem  unterliegen  wir  als  öffentlicher  Auftraggeber  rechtlichen  Verpflichtungen,  das  heißt  
gesetzlichen  Anforderungen  (z.  B.  Gesetz  gegen  Wettbewerbsbeschränkungen,  
Vergabeverordnungen,  Wettbewerbsregistergesetz,  Steuergesetze).  Zu  den  Zwecken  der  
Verarbeitung  gehören  unter  anderem die  Identitätsprüfung,  Betrugs- und  Geldwäscheprävention,  
die Erfüllung steuerrechtlicher Kontroll- und Meldepflichten. 

 

4. Wer bekommt Ihre Daten? 

Ihre Daten bekommen nur  die für  die Bearbeitung  zuständigen Personen und diejenigen,  die  ein 
berechtigtes  Interesse  durch  ihre  Beteiligung  darlegen  können.  So  bekommen  insbesondere  bei  
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Beschaffungen nur Personen bei dem Bedarfsträger und der Vergabestelle Angebote zur Kenntnis. 
Außerdem  können  zuständige  Datenschutzbeauftragte,  Vorgesetzte,  Qualitätsmanager,  
Innenrevisoren, Nachprüfstellen, Vergabekammern, Rechnungs- und Preisprüfer sowie Angehörige 
der  Rechnungshöfe  in  erforderlichem  Umfang  Einblick  in  Ihre  Daten  bekommen.  Auch  von  uns  
eingesetzte  Auftragsverarbeiter  können  zu  diesem  Zweck  Daten  erhalten.  Soweit  Ihre  Daten  im  
Rahmen  eines  Auftragsverarbeitungsverhältnisses  verarbeitet  werden,  wird  auch  der  
Auftragsverarbeiter zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften verpflichtet. 

5. Werden Ihre Daten an ein Drittland oder eine internationale Organisation übermittelt? 

Eine Datenübermittlung in Drittstaaten (Staaten außerhalb der Union) durch uns findet nicht statt. 

6. Wie lange werden Ihre Daten gespeichert? 

Wir verarbeiten und speichern Ihre personenbezogenen Daten, solange es für die Erfüllung unserer 
vertraglichen und gesetzlichen Pflichten erforderlich ist. Dabei ist zu beachten, dass einige unsere 
Geschäftsbeziehungen auf  Jahre angelegte Dauerschuldverhältnisse sind.  Sind die Daten für die 
Erfüllung  vertraglicher  oder  gesetzlicher  Pflichten  nicht  mehr  erforderlich,  werden  sie  regelmäßig  
gelöscht, es sei denn, deren - befristete - Weiterverarbeitung ist erforderlich zu folgenden Zwecken: 

 Erfüllung handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten: 
 Zu  nennen  sind  das  Handelsgesetzbuch  (HGB),  die  Abgabenordnung  (AO).  Die  dort  

vorgegebenen Fristen zur Aufbewahrung bzw. Dokumentation betragen zwei bis zehn Jahre. In 
Fällen  der  Beschaffung  im  Zusammenhang  mit  EU-geförderten  Programmen  beträgt  die  
Aufbewahrungsfrist in der Regel 10 Jahre nach Ablauf des Förderprogramms. 

 Nach § 147 Abs. 1 Nr. 1 AO sowie § 257 Abs. Nr. 1 HGB beträgt die Aufbewahrungsfrist in der 
Regel 10 Jahre nach Abschluss der Beschaffung. 

 Erhaltung von Beweismitteln im Rahmen der gesetzlichen Verjährungsvorschriften. Nach den §§ 
195 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) können diese Verjährungsfristen bis zu 30 Jahre 
betragen, wobei die regelmäßige Verjährungsfrist drei Jahre beträgt. 

7. Welche Datenschutzrechte haben Sie? 

a) Recht auf Auskunft 
Es  besteht  ein  Recht  auf  Auskunft  betreffend  der  von  der  Vergabestelle  verarbeiteten  
personenbezogenen Daten. 

b) Recht auf Berichtigung 

Es besteht ein Recht auf Berichtigung, sofern die den Bewerber/Bieter betreffenden Angaben nicht 
(mehr) zutreffend sind. Unvollständige Daten können vervollständigt werden. 

c) Recht auf Löschung 

Es  besteht  grundsätzlich  ein  Recht  auf  Löschung  der  personenbezogenen  Daten.  Der  Anspruch  
hängt jedoch u. a. davon ab, ob die Daten zur Erfüllung der Aufgaben noch benötigt werden (s.a. 
Dauer der Speicherung). 

d) Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

Es besteht  ein Recht,  eine Einschränkung der Verarbeitung der Daten des Bewerbers/Bieters zu 
verlangen. 

 

e) Recht auf Widerspruch 
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Es besteht das Recht, aus Gründen, die sich aus der besonderen Situation des Bewerbers/ Bieters 
ergeben,  der  Verarbeitung  der  diesen  betreffenden  Daten  zu  widersprechen,  sofern  nicht  ein  
überwiegendes öffentliches Interesse oder eine Rechtsvorschrift dem entgegensteht. 

f) Recht auf Unterrichtung 

Es besteht ein Recht auf Unterrichtung, an welchen Empfänger Informationen weitergeleitet wurden, 
die berichtigt worden sind, die gelöscht wurden oder deren Verarbeitung eingeschränkt wurde. 

g) Recht auf Datenübertragbarkeit 

Sie  haben  unter  bestimmten  Voraussetzungen  ein  Recht  auf  Übertragung  der  Sie  betreffenden  
personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und 
maschinenlesbaren Format, wenn die Verarbeitung auf einer Einwilligung oder einem Vertrag beruht 
und mit Hilfe automatisierter Verfahren erfolgt. 

h) Recht auf Widerruf 

Es  besteht  ein  Recht  eine  erteilte  Einwilligung  in  die  Verarbeitung  personenbezogener  Daten  zu  
widerrufen. Dies gilt auch für den Widerruf von Einwilligungserklärungen, die vor der Geltung der 
Datenschutzgrundverordnung, also vor dem 25. Mai 2018, uns gegenüber erteilt worden sind. Bitte 
beachten Sie, dass der Widerruf erst für die Zukunft wirkt. Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitungen, 
die vor dem Widerruf erfolgt sind, wird davon nicht berührt. 

i) Recht auf Beschwerde 

Es besteht  ein Recht auf Beschwerde beim Landesbeauftragten für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit  Rheinland-Pfalz,  wenn  sie  der  Ansicht  ist,  dass  ihre  personenbezogenen  
Daten rechtswidrig verarbeitet werden. 

 

Der  Landesbeauftragte  für  den  Datenschutz  und  die  Informationsfreiheit  Rheinland-Pfalz 
Hinter Bleiche 34  

Postfach 30 40 

55116 Mainz 

Telefon: +49 (0) 6131 8920-0 

Telefax: +49 (0) 6131 8920-299 

poststelle@datenschutz.rlp.de 

 

 

8. Besteht eine Pflicht zur Bereitstellung der personenbezogenen Daten? 

Im  Rahmen  unserer  Geschäftsbeziehung  ist  es  erforderlich,  dass  Sie  diejenigen  
personenbezogenen  Daten  bereitstellen,  die  für  die  Aufnahme  und  Durchführung  einer  
Geschäftsbeziehung und der Erfüllung der damit  verbundenen vertraglichen Pflichten erforderlich 
sind oder zu deren Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind. Ohne diese Daten werden wir in der 
Regel nicht in der Lage sein, Verträge mit Ihnen zu schließen oder diese auszuführen. Sollten Sie 
uns notwendige Informationen und Unterlagen nicht zur Verfügung stellen, dürfen wir die von Ihnen 
gewünschte Geschäftsbeziehung nicht aufnehmen oder fortsetzen. 

9. Findet eine automatisierte Entscheidungsfindung statt? 
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Zur Begründung und Durchführung der Geschäftsbeziehung nutzen wir elektronische Unterstützung, 
aber grundsätzlich keine vollautomatisierte Entscheidungsfindung gemäß Art. 22 DSGVO. Sollten 
wir diese Verfahren in Einzelfällen einsetzen, werden wir Sie - sofern es gesetzlich vorgegeben ist - 
hierüber gesondert informieren. 

10. Änderung des Zwecks der Datenverarbeitung 

Wir  verarbeiten  teilweise  Ihre Daten  mit  dem  Ziel,  bestimmte  persönliche  Aspekte  zu  bewerten  
(Profiling).  Wir  setzen  Profiling  beispielsweise  in  Fällen  von  Teilnahmewettbewerben  bei  der  
Vergabe von Dienstleistungen von Beraterteams, Dozenten und Coaching ein. Wenn der Zweck der 
Verarbeitung der Daten durch uns geändert werden soll, werden Sie vorher darüber informiert. 


